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Abbildungen des Deckblattes: 

Hintergrund: Ausschnitt aus der Topographischen Karte TK 25; die Lage des 

Plangebietes ist durch einen grünen Kreis gekennzeichnet 

   

Eingesetztes Bild: Blick von Nordwesten auf den Parkplatzbereich der bestehenden 

Gaststätte und der östlich daran angrenzenden Bebauung (Auf-

nahme: 30. Oktober 2025, Dr. Jürgen Winkler) 
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1. Rechtliche Grundlagen  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch-
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 
Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei-
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die 
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste-
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-
Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 
hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Indivi-

                                                

1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

am 03. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist. 
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duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. 
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes-
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das 

baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle 
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unter-
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder-
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 
Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 

den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maß-

geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 

erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 

Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt ent-

sprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hes-

sen (12/2015).  

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ‚Bericht nach 

Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 – Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen – 

Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014)‘ sowie der 

Veröffentlichung ‚Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens – 2. Fassung 

(VSW et al.; März 2014)‘.  
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2. Datengrundlagen 

Eine aktuelle Begehung des Plangebietes zur Potenzial-Abschätzung wurde am 30. 

Juni 2025 durchgeführt. Im Zuge dieser Begehungen wurden die großen Baumge-

hölze innerhalb des Plangeltungsbereiches auf das Vorhandensein von Nestern, 

Spechthöhlen oder natürlichen Baumhöhlen untersucht, wie auch Zufallsbeobach-

tungen artenschutzrechtlich relevanter Arten dokumentiert und in die nachstehende 

Bewertung integriert wurden. Eine systematische Erfassung artenschutzrechtlich re-

levanter Tierarten erfolgte nicht.  Hilfsweise wurden jedoch die faunistischen Daten 

herangezogen, die in 2020 für angrenzende/benachbarte Plangebiet ‚Unterhalb 

Gänsberg‘ ermittelt wurden. 

Die Bestandssituation im Plangebiet (innerhalb der roten Kreislinie) und seine räum-

liche Einbindung in die Umgebungsstrukturen ist dem nachstehenden Luftbildauszug 

zu entnehmen (Quelle: Gemeinde Fürth, unmaßstäblich, Befliegung 2019). Das dar-

gestellte Strukturpotenzial entspricht weitgehend der Biotopausstattung zum Zeit-

punkt der aktuellen Potenzialanalyse – es fehlen jedoch die Blockbebauung für ‚Be-

treutes Wohnen‘ und die Baumpflanzungen (vgl. dazu die Abbildungen 2, 5 und 6 auf 

den Seiten 7 und 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weiterhin sind auf den beiden Folgeseiten noch sechs Abbildungen zur Illustrierung 

der aktuellen, strukturellen Situation eingefügt. 
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Abbildung 1: 
 
Blick von Nordwesten auf 
den Parkplatz des Gastro-
nomiebetriebes und die an-
schließende Wohnbebauung 
(Aufnahme: 30. Oktober 

2025, Dr. Jürgen Winkler). 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Abbildung 2: 

 
Blick von Westen auf die 
Blockbebauung ‚Betreutes 
Wohnen‘ im Osten des Plan-

gebietes (Aufnahme: 30. Ok-
tober 2025, Dr. Jürgen Wink-
ler).  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Abbildung 3: 

 

Naturnaher Folienteich  mit 
standortgerechtem Erlen-
saum im Nordwesten des 
Plangebietes (Aufnahme: 30. 
Oktober 2025, Dr. Jürgen 
Winkler).  
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Abbildung 4: 
 
Blick von Südosten auf den 
Stillgewässerkomplex (Auf-
nahme: 30. Oktober 2025, 

Dr. Jürgen Winkler). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Abbildung 5: 

 
Blick von Süden auf die 
Baumpflanzungen entlang 
des Nordrandes des Plange-
bietes (Aufnahme: 30. Okto-
ber 2025, Dr. Jürgen Wink-
ler).  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Abbildung 6: 

 

Baumpflanzungen im nördli-
chen Anschluss an die 
Blockbebauung ‚Betreutes 
Wohnen‘ (Aufnahme: 30. 
Oktober 2025, Dr. Jürgen 
Winkler).  
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Die Gemeinde beabsichtigte, mit dem ursprünglichen Bebauungsplan ‚An der Ellen-

bacher Straße‘ eine Neugestaltung im südöstlichen Siedlungsbereich der Kernge-

meinde zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vorzuneh-

men. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde dann im nördlichen 

Teilbereich des Geltungsbereiches eine kleinteiligere Bebauungsstruktur für Wohn-

häuser in Form von Einzel- und Doppelhäusern ermöglicht. Gleichzeitig wurden Son-

dergebietsflächen für ‚Betreutes Wohnen‘ und ‚Gastronomie/Fremdenverkehr‘ kon-

kretisiert. Ergänzend wurden für den gastronomischen Betrieb Stellplätze geschaf-

fen, die gemäß der rechtskräftigen Flächennutzung im Bereich einer Ausgleichsflä-

che lagen. Im Rahmen der nun zu prüfenden 2. Änderung des Bebauungsplanes 

sollen neben formalen Änderungen der Nutzungsstruktur (hier: bisherige Gastrono-

mienutzung) auch Flächen, die derzeit als private Parkplatzfläche für den Gastrono-

miebetrieb festgesetzt worden sind, langfristig (nach Beendigung der Gastronomie-

nutzung) komplett wieder als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ entwickelt werden. Durch die vor-

liegend begutachtete Bauleitplanung sollen dafür die bauplanungsrechtlichen Vo-

raussetzungen geschaffen werden. Aufgrund der damit einhergehenden Wirkmecha-

nismen sind beeinträchtigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Vertre-

ter der lokalen Fauna und Flora nicht auszuschließen.  

Gemäß  § 44 (1) BNatSchG  ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote). 
 
Bei der Beschreibung der unter diesen Aspekten relevanten Wirkungen ist im vorlie-

genden Fall zwischen  

 Anlagebedingten Wirkfaktoren, 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren zu unterscheiden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Für die Umsetzung der geplanten Nutzungsänderungen werden vorhandene Bio-

topflächen - Gebäude, Schotterflächen (hier: bisherige Parkplatznutzung), Gehölzbe-
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stände sowie Saumgesellschaften – in Anspruch genommen. Dadurch tritt ein unmit-

telbarer Habitatverlust ein. Aufgrund der angestrebten Entwicklungssituation kann 

eine prüfrelevante Habitatveränderung jedoch ausgeschlossen werden, da sich der 

Gebietscharakter auch zukünftig nicht wesentlich vom status-quo unterscheiden wird, 

in Teilbereichen (hier: bisherige Parkplatzfläche im Nordwesten des Plangebietes) 

sogar positiv für die lokale Habitatausstattung entwickelt. Demzufolge kann die Zu-

sammensetzung des lokalen Artenspektrums im Wesentlichen erhalten werden. 

Durch den unmittelbaren Habitatverlust sind vor allem bodenbrütende Vogelarten 

und Vogelarten mit einer Affinität zu Gehölzlebensräumen sowie synanthrop orien-

tierte Arten betroffen. Auch für die Vertreter der lokalen Fledermausfauna ist auf-

grund der potenziell nutzbaren Gebäudequartiere eine Betroffenheit anzunehmen.  

Auf dem nachstehenden Auszug des Bebauungskonzeptes (Schweiger+Scholz; 

06/2022) ist die angestrebte Entwicklungssituation im Plangebiet zu ersehen. 
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Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil zeit-

lich entzerrt, die Einzelwirkungen können sich jedoch auch akkumulierend verstär-

ken. Dabei kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, über welchen Zeitraum sich 

diese Belastungen erstrecken werden. Die beanspruchten Flächen können nach der 

notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprünglichen Zustand zu-

rückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere: 

 Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,  

 Materiallager,  

 Geräusch- und Staubemissionen,  

 Erschütterungen, 

 Baustellenverkehr, 

 Abriss-, Sanierung- und/oder Umbau von Bestandsgebäuden (potenziell), 

 Gehölzrodung, 

 Entfernen bzw. Aufbereiten des Fäll- und Schnittgutes, 

 Entfernung der Wurzelstöcke,  

 Abschieben der Vegetationsdecke und Planierung des Baugrundes sowie  

 Pflanz- und Gestaltungsarbeiten im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die zukünftigen Nutzer bzw. 

Bewohner (visuelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Freiflächen und Schul-

gärten, Fahrzeugverkehr, Lärm und Licht).  

Der Vorhabensbereich grenzt an seiner Westseite in ganzer Länge an die Ellenba-

cher Straße (L 3099) an. Außerdem ist der Planungsraum zu einem großen Teil be-

reits bebaut und folge dessen nahezu vollständig durch eine anthropogene Nutzung 

geprägt. Aufgrund der vorstehend beschriebenen strukturellen und funktionalen Situ-

ation muss davon ausgegangen werden, dass aktuell das gesamte Plangebiet be-

reits einer deutlichen Überprägung durch die eingangs genannten Störreize unterliegt 

– dies gilt insbesondere auch für störökologische Beeinträchtigungen durch Licht. 

Daher kann die aktuelle störökologische Belastungssituation im Betrachtungsraum 

nicht mehr als störungsfrei bezeichnet werden. Diese (hohe) störökologische Vor-

belastung des Vorhabensbereiches prägt die standortökologischen Bedingungen in 

relevanter Weise für die hier vorkommenden Arten und beeinflusst maßgebend die 

Zusammensetzung der hier vorkommenden Biozönose.  
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4. Abschichtung  

Durch das geplante Vorhaben kommt es allein zur direkten Inanspruchnahme von 

terrestrischen Lebensräumen, da das im Plangebiet vorhandene Stillgewässer durch 

die geplante Nutzungsänderung nicht betroffen ist. Grundsätzlich entstehen durch 

die Umsetzung der Planungsziele direkte Habitatverluste. Aufgrund der Bestands-

situation können jedoch betrachtungs- und prüfrelevante Veränderungen der Stand-

ortverhältnisse sowie beeinträchtigende Effekte durch störökologische Belastungs-

wirkungen vernachlässigt werden. Als artenschutzfachlich relevante Lebensraumty-

pen für die Veränderungen anzunehmen sind, lassen sich aufgrund der vorgefun-

denen strukturellen Ausstattung vor allem Bestandsgebäude,  Schotterrasen (hier. 

Parkplatznutzung) und  verschiedenen Gehölzlebensräume sowie Saumgesellschaf-

ten abgrenzen. Hinsichtlich der Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Ta-

xa bedeutet dies, dass im Wesentlichen Arten bzw. Artengruppen betroffen sind, de-

ren Vorkommen vollständig oder teilweise (Teilhabitatnutzung) an derartige Struk-

turen gebunden sind. Daraus leitet sich die folgende Betroffenheitssituation ab: 

Keine Betroffenheit besteht für Arten / Artengruppen 

 die ausgedehnte Offenlandflächen besiedeln (Feldhamster, Vogelarten des 
Offenlandes) 

 die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 

oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten) 

 der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) – 

Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden 

 die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 

(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

 mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung).  

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem ge-

planten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen Eingriff handelt, wes-

halb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten der abzuschich-

tenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt 

(§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange derart klassifizierter Arten werden jedoch 

unter Kapitel 6 bewertet und geprüft.   

Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeut-

samen Feldhamsters (Cricetus cricetus) sind aufgrund der Gebietsstruktur und der 

historisch belegten Verbreitungsgeographie generell auszuschließen; aufgrund der 

strukturellen Situation im Plangebiet ist allerdings das Vorkommen der Haselmaus 

(Muscardinus avellanarius) nicht grundsätzlich zu negieren, weshalb für sie eine Be-

trachtungsrelevanz besteht.  
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Fledermäuse: Da im Plangebiet von nutzbaren Gebäudequartierpotenziale auszu-

gehen ist, muss zumindest für die entsprechend adaptierte Teil-Artengruppe von ei-

ner Betroffenheit ausgegangen werden, so dass eine Betrachtungsrelevanz besteht.  

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsrelevanz. 

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicu-

laris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbe-

dingungen und der Struktur der Umgebungsbereiche sind auch Vorkommen der 

artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten Mauereidechse (Podacris muralis), Zaunei-

dechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) auszuschließen. 

Amphibien: Der innerhalb des Plangebietes befindkliche Folienteich verfügt über 

keine strukturelle Eignung als Reproduktionshabitat  für artenschutzrechtlich relevan-

te Amphibienarten. Dementsprechend  besteht für diese Tiergruppe keine Betrach-

tungsrelevanz. 

Fische: Der innerhalb des Plangebietes befindkliche Folienteich verfügt über keine 

strukturelle Eignung als Reproduktionshabitat  für artenschutzrechtlich relevante 

Fischarten. Dementsprechend  besteht für diese Tiergruppe keine Betrachtungsrele-

vanz.. 

Libellen: Der innerhalb des Plangebietes befindkliche Folienteich verfügt über keine 

strukturelle Eignung als Reproduktionshabitat  für artenschutzrechtlich relevante Li-

bellenarten. Dementsprechend  besteht für diese Tiergruppe keine Betrachtungsre-

levanz. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa  Heide-

schrecke (Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften 

(keine ausgeprägte Xerothermie)  auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen der beiden artenschutzrechtlich relevanten Arten Dunkler  

und Heller Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) sind wegen 

der standortökologischen Gegebenheiten auszuschließen; Bestände der essentiellen 

Falter- und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) fehlen 

völlig. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

etwa der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standort-

eigenschaften (hier: geeignete Eichenbestände fehlen) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

bspw. Spanische Flagge (Euplagia quatripunctaria) sind aufgrund der im Plangebiet 

nicht vorhandenen, spezifischen standortökologischen Bedingungen ausschließbar.  

Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der 

fehlenden Standorteignung - auszuschließen. 

 
Betrachtungsrelevanz besteht daher für eine Teilgruppe der Fledermäuse und die 

Gruppe der Vögel sowie für die Haselmaus als Einzelart.  
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5.  Wirkungsanalyse 

Nachfolgend wird – differenziert nach einzelnen Artengruppen – bewertet, inwieweit 

die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 

tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 

vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist.  

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die Lokalfauna und den betroffenen Land-

schaftsraum werden die nachfolgend formulierten Maßnahmen vor die gruppenspezi-

fischen Kapitel gestellt: 

S 01 Ökologische Baubegleitung:  Die Wahrung der  artenschutzrechtlichen Be-

lange sowie die fachlichen Beratung und Begleitung bei der Umsetzung 

und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen, ist 

durch eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Landespflege 

oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

S 03 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das für die Ge-

staltungsmaßnahmen vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) so-

wie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stam-

men. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle 

(wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

S 04 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die ggf. notwendige Be-

leuchtung – auch bei der Durchführung von Betriebsabläufen - sind aus-

schließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kelvin Farbtempe-

ratur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für 

Insekten zulässig. 

V 01 Habitatschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Gehölz- und Biotopflä-

chen ist eine flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, 

Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahr-

zeugteilen im Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind in den 

Grenzzonen zum Gehölzzug im Westen und zur Brachfläche mit Wasser-

dost-Beständen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 

vorzusehen um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Die Art der 

Umsetzung wird durch eine dafür fachlich qualifizierte Person festgelegt, 

kontrolliert und dokumentiert.  
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5.1  Säugetiere (excl. Fledermäuse) 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

Aufgrund der strukturellen Situation in Teilen des Plangebietes in Verbindung mit der 

zoogeographischen Verbreitungssituation ist das Vorkommen der artenschutzrecht-

lich bedeutsamen Haselmaus (Muscardinus avellanarius) nicht grundsätzlich zu ne-

gieren. Die für ein Vorkommen der Art geeigneten Gehölzbestände  befinden sich je-

doch im Umfeld  von Straßen und Gebäuden ein. Daher kann hier fachlich begründet 

davon ausgegangen werden, dass diese potenziellen Siedlungsareale derzeit bereits 

einer deutlichen, störökologischen Belastung unterliegen. Demzufolge wird die Auf-

enthaltswahrscheinlichkeit von Haselmäusen in diesen Biotopzonen als ‚sehr gering‘ 

eingestuft – zumal die im Nordosten und Osten im Umfeld des Plangebietes vorhan-

denen Feldgehölze (vgl. dazu auch den Luftbildauszug auf Seite 6) optimalere Vor-

kommensvoraussetzungen bieten und  nicht störökologisch belastet sind. Aufgrund 

dieser geringen Aufenthaltswahrscheinlichkeit erscheint es noch unwahrscheinlicher, 

dass ausgerechnet im Wurzelstockbereich dieser störökologisch überprägten Ge-

hölzbiotope von der Haselmaus Winternester angelegt werden. Sollte dies in Aus-

nahmefällen tatsächlich der Fall sein, so sind die dann mit der Wurzelstockentfer-

nung einhergehenden Risiken der Verletzung oder Tötung eines Individuums mit den 

Risiken des allgemeinen Naturgeschehens gleichzusetzen. Eine für die Haselmaus 

signifikant erhöhte Verletzungs- oder Tötungswahrscheinlichkeit durch die Entfer-

nung der Wurzelstöcke innerhalb des Plangebietes ist demzufolge nicht anzuneh-

men. Auf eine Wirkungsanalyse für die Haselmaus kann daher begründet verzichtet 

werden. 

Notwendige Maßnahmen zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

S 05 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von mindestens 15 cm einzuhalten (Igel-Schutz) und auf die Errichtung 

von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen 

(Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Maschenweite von 

mindestens 15 cm zu achten. 
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5.2  Fledermäuse  

Für diese Artengruppe wurde eine grundsätzliche Betroffenheit festgestellt, da in-

nerhalb des Plangeltungsbereiches das Vorhandensein potenziell nutzbarer Gebäu-

dequartiere anzunehmen ist. Hieraus leitet sich eine potenzielle Betroffenheit für die 

Teilgruppe der Fledermäuse ab, die derartige Quartierstrukturen als Schlafplätze u.ä. 

bevorzugt.  

Aufgrund ihrer allgemeinen Gefährdungssituation wurde für die Gruppe der Fleder-

mausarten eine formale Artenschutzprüfung durchgeführt; die Betrachtung erfolgte 

hierbei als Teilgruppenbetrachtung für Arten mit einer Bevorzugung von Gebäude-

quartieren, da keine konkreten Artnachweise vorliegen. Bei Berücksichtigung der for-

mulierten Maßnahmen tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, ein 

Ausnahmeerfordernis besteht nicht. Der formale Prüfbogensatz mit den detaillierten 

Prüfergebnissen für die abgegrenzte Teilartengruppe liegt dem Anhang bei. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 02 Fledermausschonender Gebäudearbeiten: Da einige der lokal erwartbaren 

Fledermausarten vorhandene Quartierpotenziale potenziell als Schlafplät-

ze nutzen können, sind diese vor dem Beginn von Gebäudearbeiten an 

Fassade und Dachstuhl auf schlafende Fledermäuse zu überprüfen  (En-

doskop-Kamera, Ausflugkontrolle, Schwärmkontrolle o.ä.). Sollten hierbei 

Fledermäuse angetroffen werden, ist die jeweilige Einflug-Öffnung mittels 

eines Ventilationsverschlusses zu verschließen. Diese Verschlusstechnik 

darf allerdings nicht während der Wochenstubenphase, also nicht zwi-

schen Anfang Mai und Ende August, angewandt werden. Da eine Nutzung 

als Winterquartier ebenfalls möglich sein kann, dürfen entsprechende Ge-

bäudearbeiten nicht während der Winterruhephase erfolgen – als gesi-

cherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen Landschaftsraum die 

Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenommen (in dieser Zeit 

sind Gebäudearbeiten an Fassade und Dachstuhl bei nachgewiesener 

Überwinterung nicht möglich). Es ist allerdings auch möglich, die Quartier-

potenziale vor Beginn der Wochenstuben- oder Winterruhephase zu ver-

schließen um eine Quartiernutzung perspektivisch auszuschließen (vor-

laufende Besatzkontrolle jedoch unerlässlich; die Verschlusstechnik richtet 

sich dann nach der angetroffenen Situation – vgl. oben). Alle Arbeiten dür-

fen nur durch fachlich qualifizierte Personen durchgeführt werden. Die Er-

gebnisse sind – auch in Hinblick auf C 02 - zu dokumentieren. Über eine 

ggf. erforderliche, bauzeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch 

die Ökologische Baubegleitung zu entscheiden. 

Hinweis: Die Maßnahme V 02 bezieht sich auf Abriss, Umbau oder Sanie-

rung der Bestandsgebäude oder Teilen davon. 
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K 01 Einbau von Quartiersteinen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziellen) 

Quartierstrukturen an den Bestandsgebäuden durch die geplanten Gebäu-

dearbeiten sind für synanthrop adaptierte Fledermausarten Ersatzquartie-

re in die oberen Hauswandbereiche einzubauen. Deren notwendige Zahl 

wird durch die ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen Zahl 

von Quartierpotenzialen ermittelt. Zu verwenden sind die Typen Winter-

quartier 1 WI / 2 WI, Fassadenröhre 1 FR / 2 FR sowie Wandsystem 3 FE 

oder funktional vergleichbare Typen. Eine Mischung der genannten Typen 

wird ebenso empfohlen, wie ein kolonieartiger Einbau. Ein Einbau in Gara-

genwände ist nur möglich, wenn die hierfür vorgesehenen Fassaden eine 

Mindesthöhe von 3,5 m aufweisen. Die Maßnahme wird gegenüber der 

UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 

Empfohlene Maßnahme zur Förderung der lokalen Fledermausfauna: 

E 03 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fle-

dermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und 

auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungs-

maßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten – 

über das verpflichtende Maß (K 01) hinaus - nutzbare Quartierstrukturen 

vorgesehen werden. Vorgeschlagen werden entsprechende Holzverscha-

lungen oder alternativ das Aufhängen von  Fledermauskästen bzw. der 

Einbau weiterer Quartiersteine.   

 

5.3  Vögel 

Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo-

gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Es liegen 

Nachweise für sieben Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichenden Erhal-

tungszustand und für zwei Arten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhal-

tungszustand vor. Für diese neun Arten erfolgt eine detaillierte Artenschutzprüfung 

(siehe Prüfbögen im Anhang). Für Arten mit einem landesweit günstigen Erhaltungs-

zustand (15 Arten) erfolgt dagegen eine tabellarische Betrachtung ihrer artenschutz-

rechtlichen Belange. Für das Plangebiet nachgewiesene Vogelarten mit einem nicht 

definierten Erhaltungszustand (eine Art) werden zur Vollständigkeit ebenfalls tabella-

risch dargestellt. 

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die lokale Avifauna wird zur Vermeidung 

von Verbotstatbeständen nach & 44 (1) BNatSchG die nachfolgende Vermeidungs-

maßnahme vor die gruppenspezifischen Kapitel gestellt: 

V 03 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau 

großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vö-

gel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an 

Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: 
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Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder struk-

turierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder 

fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). Eine 

entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit freier  

Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, Wintergär-

ten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem Glasanteil 

> 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere Hinweise zu 

Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem derzeit als 

Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches Bauen mit Glas 

und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RÖSSLER, M. et al., 2022) zu entneh-

men. 

 
Greifvögel  

Für das Plangebiet liegen Nachweise für ein Vorkommen von Turmfalke (Falco tin-

nunculus) und Mäusebussard (Buteo buteo) vor. Für die beiden genannten Arten – 

aber auch für alle sonstigen Greifvogelarten – können Brutvorkommen ausgeschlos-

sen werden, da innerhalb des Plangebietes keine Trägerstrukturen für die Anlage 

eines Greifvogelhorstes genutzt wurden. Ihre Nutzung des Vorhabensgebietes als 

Teil ihres Nahrungshabitates ist allerdings nachweislich belegt, wobei entsprechende 

Beeinträchtigungen ihres lokalen Vorkommens in Anbetracht der Größe des jeweili-

gen Gesamtnahrungshabitates auszuschließen sind. Reine Jagdhabitate unterliegen 

zudem nach aktueller Rechtsauffassung nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen. Aufgrund ihres landesweit ungünstig-unzureichenden 

Erhaltungszustandes wurde für Mäusebussard und Turmfalke eine spezifische Ar-

tenschutzprüfung durchgeführt und die formalen Prüfbogensätze ausgefüllt. Dem-

nach tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist 

somit nicht erforderlich. Die Prüfbögen für die beiden vorgenannten Greifvogelarten 

sind dem Anhang beigelegt. 

 
Eulen  

Da innerhalb des geplanten Eingriffsraumes im Rahmen der aktuellen, strukturellen  

Erfassung weder Baumhöhlen, noch große Baumfreibrüternester oder gar Horste 

belegt werden konnten, lässt sich sowohl ein Brutvorkommen für den Waldkauz 

(Strix aluco – Höhlenbewohner), als auch der Waldohreule (Asio otus – Sekun-

därnutzer großer Nester bzw. Horste) begründet ausschließen. Ein Vorkommen der 

streng an Waldbiotope gebundenen Arten Raufußkauz (Aegolius funereus) und 

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) kann ebenfalls aufgrund der für beide Arten 

ungeeigneten standortökologischen Gegebenheiten ausgeschlossen werden. Auch 

der Steinkauz (Athene noctua) als Höhlenbrüter in alten Streuobstbeständen und die 

Schleiereule (Tyto alba) als Gebäudebrüter (Fehlen nutzbarer Gebäudestrukturen) 

finden im Plangebiet keine adäquaten Bruthabitatstrukturen vor. Gleiches gilt auch 
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für den Uhu (Bubo bubo) der seinen Nistplatz im Regelfall im Bereich hoher Fels-

steilwände anlegt. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nahrungsha-

bitates ist allerdings für einige der genannten Eulenarten möglich, wobei reine Jagd-

habitate jedoch nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG unterliegen. 

Eine Wirkungsanalyse für diese vorstehend genannten Eulenarten kann daher entfal-

len. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Luftjäger 

Zu dieser Gruppe rechnen im Untersuchungsraum die erwartbaren Arten Mauerseg-

ler (Apus apus) sowie Rauch- und Mehlschwalbe (Hirundo rustica, Delichon urbica). 

Alle drei Arten wären im Betrachtungsraum nur als Nahrungsgäste einzustufen, die 

den Luftraum über dem Gelände nutzen, da für sie innerhalb des Plangebietes keine 

nutzbaren Bruthabitatstrukturen vorhanden sind – bzw. nachweislich nicht genutzt 

werden. Bei Umsetzung des geplanten Vorhabens bleibt die Funktion des Nahrungs-

habitates für die genannten Arten – aufgrund der Bestandssituation - nahezu unver-

ändert - erhalten. Reine Jagdhabitate unterliegen nach derzeitiger Rechtsauffassung 

jedoch nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
 
Wassergebundene Vogelarten 

Im Nordwesten des Plangebietes befindet sich, ein rund 20 m² großer Folientümpel, 

wodurch zumindest im Grundsatz ein Brutvorkommen von Vogelarten mit einer Ge-

wässerbindung ermöglicht wird. Im Rahmen der aktuellen Begehung konnten jedoch 

keine Wasservogelarten beobachtet werden. Zudem wird die im Osten und Südosten 

angrenzende Fläche als Parkplatz genutzt und entlang seiner westlichen Peripherie 

verläuft die stark befahrene L 3099, so dass das Gewässer einer starken störökolo-

gischen Belastung unterliegt. Hinzu kommt, dass die Vorkommensbedingungen für 

entsprechend adaptierte Vogelarten am nahegelegenen RRB Ellenbach  deutlich 

günstiger zu bewerten sind. Auf Basis dieser fachlichen Einschätzung  ist der Vorha-

bensbereich daher für das Vorkommen von Arten dieser ökologischen Gruppe ohne 

Prüfrelevanz.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Arten der Röhrichte 

Im Betrachtungsraum sind keine Röhrichtflächen oder entsprechende Säume vor-

handen; für das Vorkommen von Arten dieser ökologischen Gruppe ist der Vorha-

bensbereich daher völlig irrelevant. 
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Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Gehölzgebundene Avifauna 

Für die Gruppe der gehölzgebundenen Vogelarten besitzt das Plangebietes aufgrund 

seiner heterogenen Gehölzbiotope (Ufergehölze im Umfeld des Stillgewässers, Ge-

büsche, Einzelbäume, Gartengehölze) eine Bedeutung als Lebensraum.  

Nester größerer und mittlerer Baumfreibrüter wie Elster (Pica pica), Rabenkrähe 

(Corvus corone) oder Ringeltaube (Columba palumbus) waren bei den Begehungen 

nicht nachweisbar, wie auch Spechthöhlen oder natürlich entstandene Baumhöhlen 

mit einem für Höhlenbrüter nutzbaren Lumen nicht aufzufinden waren. Somit ist allein 

für die Gilden der kleinen Baumfreibrüter und Heckenbrüter eine unmittelbare Betrof-

fenheit anzunehmen.  

Da für alle hier einzuordnenden Arten – mit Ausnahme von Elster, Girlitz, Grünfink, 

Star und  Stieglitz - der Erhaltungszustand in Hessen noch als günstig bewertet wird, 

erfolgt für diese Arten nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Be-

lange. Für Elster, Girlitz, Grünfink, Star und  Stieglitz wurde aufgrund ihres landes-

weit als ungünstig-unzureichend oder sogar ungünstig-schlecht bewerteten Erhal-

tungszustandes der formale Prüfbogensatz ausgefüllt. Es tritt bei Berücksichtigung 

der nachstehenden Maßnahmen für keine der geprüften Arten ein Verbotstatbestand 

nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine der hier einzuord-

nenden Arten erforderlich, zumal auch die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG 

hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang 

für die betroffenen Arten hinreichend erfüllt werden und der großflächige Erhalt von 

Gehölzlebensräumen innerhalb des Plangebietes möglich ist. Der jeweilige Prüfbo-

gensatz für Elster, Girlitz, Grünfink, Star und  Stieglitz liegt dem Anhang bei. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 04 Weitestgehender Gehölzerhalt: Diese Maßnahme soll primär die gut ent-

wickelten Ufergehölzbestände im Umfeld des Stillgewässers, aber auch 

die neu gepflanzten Bäume entlang der nördlichen Gebietsperipherie bzw. 

nördlich der Blockbebauung ‚Betreutes Wohnen’ sichern. Insgesamt soll 

die Gehölzinanspruchnahme auf das unvermeidliche Minimum begrenzt 

werden. Ein Rückschnitt von Ästen ist hier immer gegenüber einer Fällung 

zu bevorzugen. 

V 10 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme auch für Ziergehölze, kleinräumig ausgebildete 

Gehölzbestände und den Rückschnitt von in das Baufeld hineinragender 

Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch 

eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 
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Arten gehölzarmer Habitatkomplexe 

Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen An-

teil an Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auch auf das Vorhanden-

sein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist 

daher als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten 

zu sehen. Typus-Arten dieser Gruppe sind Neuntöter (Lanius collurio), Bluthänfling 

(Acanthis cannabina), Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Schwarzkehlchen (Sa-

xicola torquata). Im aktuellen Vorhabensbereich sind keine derartigen Habitatstruktu-

ren in typischer Ausbildung vorhanden.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

Anmerkung 

Die vorgesehene Neuschaffung eines Neuntöter-Habitates im Rahmen des Kompen-

sationskonzeptes erfolgt nicht als artenschutzrechtlich notwendige Maßnahme, son-

dern soll allein die lokale Neuntöter-Population in den Gemarkungen Ellenbach und 

Fürth fördern und sichern. 

 
Arten der gehölzfreien   Brachen und Ruderalfluren 

Hierher werden die nachgewiesenen bzw. begründet erwartbaren Arten Bachstelze 

(Motacilla alba), Fitis (Phylloscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Gold-

ammer (Emberiza citrinella), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Zaunkönig (Troglody-

tes troglodytes) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) gestellt, die ihre Nester in Alt-

grasbeständen, in Hochstaudengruppen, aber auch einfach in Bodenmulden unter 

überhängender Vegetation anlegen. Auch der ebenfalls im Abschnitt ‚synanthrope 

Arten‘ beschriebene Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) nutzt durchaus derarti-

ge Strukturen. Alle vorstehend genannten Arten besitzen potenziell den Status eines 

Brutvogels innerhalb des Plangebietes, so dass für sie eine direkte Betroffenheit an-

zunehmen ist, woraus sich die Notwendigkeit einer Wirkungsanalyse ergibt.  

Da für alle hier eingeordneten Arten – mit Ausnahme von Fitis und Goldammer - der 

Erhaltungszustand in Hessen noch als günstig bewertet wird, erfolgt für diese Arten 

nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Für Fitis und  

Goldammer wurde aufgrund ihres landesweit als ungünstig-unzureichend bewerteten 

Erhaltungszustandes der formale Prüfbogensatz ausgefüllt. Es tritt bei Berücksichti-

gung der nachstehenden Maßnahme für keine der geprüften Arten ein Verbotstatbe-

stand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine der hier einzu-

ordnenden Arten erforderlich, zumal auch die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG 

hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang 

für die betroffenen Arten hinreichend erfüllt werden, wie auch der großflächige Erhalt 

von nutzbaren Bruthabitatstrukturen innerhalb des Plangebietes möglich ist. Der je-

weilige Prüfbogensatz für die beiden vorgenannten Arten liegt dem Anhang bei. 
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Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 05 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbe-

schränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend 

durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor 

dem Abschieben der Vegetationsdecke sorgfältig durch die ÖBB, auf 

vorhandene Bodennester abgesucht werden; sofern ein Brutgeschäft be-

reits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mit ein-

schließt), müssen die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet 

und der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschoben 

werden. Die UNB erhält in jedem Fall einen Ergebnisbericht. 

 
Offenlandarten 

Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund der dort vorhan-

denen Bestandsbebauung und Gehölzensembles keine Bedeutung.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Synanthrope Arten 

Hierunter rechnen im betroffenen Landschaftsraum die nachgewiesenen bzw. be-

gründet erwartbaren Brutvogelarten Haussperling (Passer domesticus) und Hausrot-

schwanz (Phoenicurus ochruros). Auch die im Plangebiet angetroffene Amsel (Tur-

dus merula) und die ebenfalls erwartbare Bachstelze (Motacilla alba) können durch-

aus noch dieser Gruppe zugeordnet, da sie gelegentlich auch Gebäudenischen als 

Brutplätze nutzten. Aufgrund ihrer engen Bindung an das anthropogene Siedlungs-

umfeld, finden die Arten dieser Gruppe aktuell im Bereich des Vorhabensgebietes 

durch den vorhandenen Gebäudebestand potenziell nutzbare Bruthabitatstrukturen 

vor. Durch die geplante Nutzungsänderung wird das Vorkommen dieser Arten län-

gerfristig gesichert, wobei phasenweise – etwa bei Gebäudearbeiten an Fassade und 

Dachstuhl der Bestandsgebäude – befristete Habitateinbußen auftreten können.  

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte, erhebliche Beeinträchti-

gungen auszuschließen. Für die nachgewiesenen Arten dieser ökologischen Gruppe 

genügt aufgrund ihres günstigen Erhaltungszustandes eine tabellarische Betrachtung 

ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Bei Berücksichtigung der nachfolgend aufge-

führten Maßnahmen tritt für keine synanthrope Vogelart ein Verbotstatbestand nach 

§ 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit ebenfalls für keine Art erforderlich. 
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Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 07 Regelungen für Gebäudearbeiten:  Die im Plangebiet vorhandenen Be-

standsgebäude verfügen über potenziell von synanthrop orientierten Vo-

gelarten nutzbaren Bruthabitatstrukturen. Alle dort perspektivisch anfal-

lenden Arbeiten an der Fassade oder dem Dachstuhl sind daher außer-

halb der Brutzeit durchzuführen, um das Eintreten der Zugriffsverbote 

nach § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden. Über eine ggf. erforderliche, bau-

zeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch die Ökologische 

Baubegleitung zu entscheiden. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden 

Gründen nicht einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate un-

mittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine qualifizierte Person auf 

das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen 

Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch  nicht flüggen Jungvö-

geln muss deren Ausfliegen abgewartet werden, um dann unmittelbar den 

Abriss durchzuführen. Die UNB erhält dazu einen Ergebnisbericht. 

K 02 Einbau von Niststeinen: Als Strukturersatz für den Verlust von Bruthabi-

tatstrukturen an den Bestandsgebäuden durch die dort vollzogenen Ge-

bäudearbeiten sind geeignete Hilfsgeräte in die oberen Hauswandbe-

reiche des jeweiligen Neubaus einzubauen. Deren notwendige Zahl wird 

durch die ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen Zahl von 

Strukturpotenzialen ermittelt. Zur Unterstützung der unterschiedlichen An-

forderungsprofile der betroffenen Vogelarten sind die Steine gemischt aus 

der Typenpalette 24 (Höhlenbrüter), 26 (Nischenbrüter), 1HE (Nischenbrü-

ter) und 1 SP (Höhlenbrüter) auszuwählen; ein paarweiser oder sogar ko-

lonieartiger Einbau ist sinnvoll um einen Konzentrationseffekt zu erzielen; 

eine Mischung der genannten Typen wird empfohlen. Die Umsetzung der 

Maßnahme erfolgt zeitgleich im Rahmen der Baumaßnahme. Ihre Umset-

zung und die zugehörige Quantifizierung mit Standortdokumentation wer-

den gegenüber der UNB mit einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 

 
Rastvogelarten 

Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig – während des 

Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Für die-

se Arten ist das Plangebiet aufgrund seiner Kleinräumigkeit und strukturellen Aus-

stattung sowie seiner Anbindung an bestehende Siedlungsflächen und der damit ein-

hergehenden störökologischen Vorbelastung, völlig unattraktiv.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 
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Sonstige Vogelarten 

Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 

von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder einge-

bürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen ist im 

konkreten Fall allein die Haustaube (Columba livia).  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen bereits im Grundsatz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfun-

gen somit entbehrlich. 
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Erläuterung zu den nachstehenden Tabellen 

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand 

(grau) 

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) 

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Er-

haltungszustand  (gelb)  

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem Erhal-

tungszustand  (rot)  

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf, umgangssprachliche Bezeichnung; 

Synonyme sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Vorkommen: beschreibt den Nachweisstatus der aufgrund der strukturellen Gege-

benheiten – fachlich begründet – am wahrscheinlichsten anzunehmen ist; dabei wur-
de in Zweifelsfällen immer zu Gunsten des höherwertigen Status entschieden  

Schutzstatus BNatSchG: b – besonders geschützte Art; s – besonders und streng 

geschützte Art 

Status: I – regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Nachweis: aktuellstes Jahr in dem die Art im Untersuchungsraum nachgewiesen 

wurde; potenziell: aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht ausschließbar 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Darstellung ‚(X)‘: Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, 

begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die 
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung, -minimierung und –kompensation – vgl. dazu die betroffenen 
ökologischen Gruppen und Kapitel 7 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Haustaube Columba livia f. 

 domestica  

Nahrungsgast -- -- 2025 X X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 03 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Amsel Turdus merula Brutvogel   b l 2025 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen und unange-

passte Gebäudearbeiten; 

durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zu Verletzungen oder 

gar Tötungen kommen; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben. 

V 03, V 04, 

V 05, V 07, 

K 02 

Bachstelze Motacilla alba Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten und unangepasste 

Gebäudearbeiten; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

zu Verletzungen oder gar 

Tötungen kommen; v.a. 

bau-zeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 03, V 06, 

V 07, K 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Blaumeise Parus caeruleus Randsiedler   b l 2025 X X  Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen im Plangebiet; 

durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 03 

Buchfink Fringilla coelebs Brutvogel   b l 2025 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zudem zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 03, V 04, 

V 05 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Eichelhäher Garrulus glandarius Randsiedler   b l 2025 X X  Kein Neststandort oder 

Reviernachweis innerhalb 

des Plangebietes; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 03 

Gartengrasmücke Sylvia borin Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verlet-

zungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 03, V 06 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten und unangepasste 

Gebäudearbeiten; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

zu Verletzungen oder gar 

Tötungen kommen; v.a. 

bau-zeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 03, V 06, 

V 07, K 02 

Haussperling Passer domesticus Brutvogel b l 2025 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten und unangepasste 

Gebäudearbeiten; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

zu Verletzungen oder gar 

Tötungen kommen; v.a. 

bau-zeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

V 03, V 07,  

K 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Kohlmeise Parus major Randsiedler   b l 2025 X X  Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen im Plangebiet; 

durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 03 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zudem zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 03, V 04, 

V 05 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Rabenkrähe Corvus corone  Nahrungsgast   b l 2025 X X  Kein Neststandort oder 

Reviernachweis innerhalb 

des Plangebietes; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 03 

Ringeltaube Columba palumbus Nahrungsgast   b l 2025 X X  Kein Neststandort oder 

Reviernachweis innerhalb 

des Plangebietes; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 03 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Rotkehlchen Erithacus rubecula Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verlet-

zungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 03, V 06 

Zaunkönig Troglodytes  

troglodytes 

Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verlet-

zungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 03, V 06 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Zilpzalp  Phylloscopus 

 collybita 

Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verlet-

zungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 03, V 06 
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  (gelb)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur     

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Elster Pica pica Nahrungsgast  b l 2025 X X  Vgl. Einzelprüfung V 03 

Fitis  Phylloscopus trochilus Brutvogel  b l potenziell X X  Vgl. Einzelprüfung V 03, V 06 

Goldammer Emberiza citrinella Brutvogel  b l potenziell X X  Vgl. Einzelprüfung V 03, V 06 

Grünfink Carduelis chloris Brutvogel  b l potenziell X X X Vgl. Einzelprüfung V 03, V 04, V 05 

Mäusebussard Buteo buteo Nahrungsgast  s l 2025 X X X Vgl. Einzelprüfung -- 

Star  Sturnus vulgaris Nahrungsgast  b l 2025 X X  Vgl. Einzelprüfung V 03 

Turmfalke Falco tinnunculus Nahrungsgast  s l 2025  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Eine Betroffenheit der sieben vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand ist nicht 

auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden spezifisch und detailliert überprüft.  
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand  (rot)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur 

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Girlitz Serinus serinus Brutvogel b l potenziell X X X Vgl. Einzelprüfung V 03, V 04, V 05 

Stieglitz Carduelis carduelis Brutvogel b l potenziell X X X Vgl. Einzelprüfung V 03, V 04, V 05 

Eine Betroffenheit der beiden vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-schlechten Erhaltungszustand ist nicht auszu-

schließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden im Anschluss überprüft.  
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5.4  Reptilien 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-

levante Reptilienarten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen - wie bspw. für die erwartbare Blindschleiche (Anguis 

fragilis) - die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt (§ 44 

Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange der derart betroffenen 

Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

 

5.5  Amphibien 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt, da das vorhandene 

Stillgewässer aufgrund seiner geoökomorphologischen Verhältnisse über keine ge-

eigneten Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich relevante Amphibienar-

ten verfügt. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten - wie bspw. für den erwartbaren Grasfrosch (Rana tem-

poraria) - werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.  

 

5.6  Fische 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt, da das vorhandene 

Stillgewässer aufgrund seiner geoökomorphologischen Verhältnisse über keine ge-

eigneten Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich relevante Fischarten ver-

fügt. 

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten sind 

aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge sind durch 

das Vorhaben auch keine besonders geschützten Fischarten betroffen, so dass die 

Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grundsatz entfällt. 
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5.7 Libellen 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt, da das vorhandene 

Stillgewässer aufgrund seiner geoökomorphologischen Verhältnisse über keine ge-

eigneten Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich relevante Libellenarten 

verfügt. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

  

5.8 Tagfalter 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-

levante Tagfalterarten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.  

 

5.9 Heuschrecken 

Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Hessen nicht vor. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen – wie für die auf den besonnten Schotterrasen er-

wartbare Blauflüglige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) - die Notwendigkeit 

einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt. Ihre artenschutzrechtlichen Belan-

ge werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

 

5.10 Totholzbesiedelnde Käfer 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-

levante Arten vorhanden.  
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Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten sind 

aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge sind durch 

das Vorhaben auch keine besonders geschützten Xylobionten Käferarten betroffen, 

so dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im 

Grundsatz entfällt. 

 

5.11 Sonstige Arten 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung nur suboptimale Vorkommensbedingungen für arten-

schutzrechtlich relevante Arten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.  

 

5.12 Pflanzenarten 

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Pflanzenar-

ten sind aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge 

sind durch das Vorhaben auch keine besonders geschützten Pflanzenarten betrof-

fen, so dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im 

Grundsatz entfällt. 

  



2. Änderung Bebauungsplan FÜ 60 ‚An der Ellenbacher Straße‘  Gemeinde Fürth   

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kerngemeinde   

 
    Büro für Umweltplanung       64668 Rimbach 40 

 

6.  National geschützte Arten 

Im Vorhabensbereich ist das Vorkommen von Arten nicht auszuschließen, die durch 

die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt oder im Anhang II der FFH-

Richtlinie gelistet sind, jedoch nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallen. Nachfol-

gend werden diese erwartbaren Vorkommen getrennt nach Artengruppen benannt 

und mit der zu erwartenden Eingriffswirkung in Beziehung gesetzt: 

Säugetiere 

Innerhalb des Plangebietes sind Vorkommen diverser Säugetierarten erwartbar, de-

nen ebenfalls einen Schutzstatus gemäß BArtSchV zukommt. Hierunter fallen diver-

se Spitzmausarten, die Waldmaus (Apodemus sylvaticus), das Eichhörnchen (Sci-

urus vulgaris), der Maulwurf (Talpa europaea) oder der Westigel (Erinaceus euro-

paeus). Da die genannten Arten eine breite ökologische Valenz besitzen und vielfäl-

tig strukturierte Lebensräume – tlw. bis hin zu Hausgärten – besiedeln können, kann 

aufgrund ihrer Mobilität begründet von einer Verlagerung ihres Siedlungsraumes o-

der sogar von einem weiteren, gebietsinternen Vorkommen  ausgegangen werden. 

Dementsprechend sind für diese Arten keine erheblichen Beeinträchtigungen zu er-

warten. Speziell an die Bedürfnisse des betroffenen Säugetierartenspektrums ange-

passte Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Um vermeidbare 

Beeinträchtigungen sowie funktionale Beschränkungen für die lokale Klein- und Mit-

telsäugerfauna im Allgemeinen zu verhindern, ist die Umsetzung der nachstehend 

beschriebenen Maßnahmen notwendig. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Notwendige Maßnahme zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

S 05 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von mindestens 15 cm einzuhalten (Igel-Schutz) und auf die Errichtung 

von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen 

(Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Maschenweite von 

mindestens 15 cm zu achten. 

Reptilien 

Die im Plangebiet erwartbaren Arten Blindschleiche (Anguis fragilis) und Ringelnatter 

(Natrix natrix) besitzen ebenfalls einen Schutzstatus gemäß BArtSchV. Aufgrund ih-

rer Mobilität und den strukturell dem standortökologischen Anforderungsprofil der Art 

entsprechenden Landschaftsräumen im funktionalen Umfeld (Gehölzränder, Grün-

land, Saumgesellschaften, Hausgärten, Rückhaltebecken u.a.m.) sowie dem geplan-
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ten Erhalt ausgedehnter Habitatkomplexe, sind für sie keine erheblichen Beeinträch-

tigungen zu erwarten.  

Speziell an die Bedürfnisse der beiden genannten Reptilienarten angepasste Kom-

pensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Um Individualverluste während 

der Bauvorbereitungsphase jedoch möglichst zu verhindern, ist die Umsetzung der 

nachstehend beschriebenen Maßnahme notwendig. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Amphibien 

Aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten ist eine Nutzung von Teilen des Plange-

bietes (hier: bestehendes Stillgewässer) als Fortpflanzungsstätte anzunehmen. Dies 

gilt für entsprechend adaptierte Arten, deren Vorkommen im betroffenen Land-

schaftsraum belegt ist. Zu nennen sind hier:  Erdkröte (Bufo bufo) und Grasfrosch 

(Rana temporaria) sowie Berg- und Teichmolch (Triturus alpestris, Triturus vulgaris). 

Da das Planungskonzept jedoch keine Eingriffe in das bestehende Stillgewässer vor-

sieht und auch keine vorhabenimmanenten Veränderungen der Gewässerqualität 

anzunehmen sind, können erhebliche Beeinträchtigungen – insbesondere hinsicht-

lich der Funktion eines Reproduktionshabitates – für die genannten Arten ausge-

schlossen werden. Auch prüfrelevante Einschränkungen von Sommerlebensräumen 

und Überwinterungshabitaten sind genauso wenig gegeben wie das Entstehen zu-

sätzlicher, über den status-quo hinausgehender Barrierewirkungen (hier: Unterbre-

chen funktionaler Zusammenhänge). Speziell an die Bedürfnisse des lokalen Amphi-

bienartenspektrums angepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erfor-

derlich. Um allerdings weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass bei den lokal vorkom-

menden Amphibien Individualverluste möglichst verhindert werden können und die 

lokalen Vorkommensvoraussetzungen erhalten bleiben, ist auch die Umsetzung der 

nachstehend beschriebenen Maßnahmen notwendig. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Notwendige Maßnahme zur Sicherung der lokalen Amphibienvorkommen: 

V 08 Erhalt des Stillgewässers:  Das sich im Nordwesten des Plangebietes be-

findliche Stillgewässer ist in seiner derzeitigen Form, Größe und strukturel-

ler Ausbildung zur Förderung der lokalen Amphibien- und Wasserinsek-

tenfauna zu erhalten. 
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Tagfalter 

Die das Plangebiet bestimmenden Biotoptypen (Gehölzstrukturen, Tümpel, Saumge-

sellschaften, Schotterrasen, Haus- und Freizeitgärten sowie Gebäude) bieten derzeit 

nur eingeschränkte Vorkommensbedingungen für Vertreter der lokalen Tagfalterfau-

na. Daher kann begründet davon ausgegangen werden, dass von der Nutzungsän-

derung auch nur Tagfalterarten mit einer breiten ökologischen Valenz bzw. ubiquisti-

sche Tagfalterarten betroffen sein werden. Für diese Arten ist die ökologische Funk-

tion im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben – zumal auch großräumig 

Grünlandflächen erhalten werden sollen. Folge dessen sind für vorhabensbedingt be-

troffene Tagfalterarten mit einem nationalen Schutzstatus keine erheblichen Beein-

trächtigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse dieses Tagfalterartenspekt-

rums angepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Heuschrecken 

Von den im Planungsraum erwartbaren Heuschreckenarten besitzt allein die Blau-

flügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) einen Schutzstatus gemäß 

BArtSchV. Aufgrund ihrer Mobilität ist für sie aber keine erhebliche Beeinträchtigung 

zu erwarten – zumal die Art durchaus auch die Rohbodenflächen zukünftiger 

Baustellenbereiche besiedeln kann. Dementsprechend sind auch keine speziell an 

die Bedürfnisse der Blauflügeligen Ödlandschrecke angepasste Kompensations-

maßnahmen erforderlich.  

Libellen 

Alle Libellen-Arten sind gemäß BArtSchV geschützt. Da das Planungskonzept jedoch 

keine Eingriffe in das bestehende Stillgewässer vorsieht und auch keine vorhaben-

immanenten Veränderungen der Gewässerqualität anzunehmen sind, können erheb-

liche Beeinträchtigungen – insbesondere hinsichtlich der Funktion eines Reprodukti-

onshabitates - der lokalem Libellen-Fauna ausgeschlossen werden. 

Notwendige Maßnahme zur Sicherung der lokalen Libellenvorkommen: 

V 08 Erhalt des Stillgewässers:  Das sich im Nordwesten des Plangebietes be-

findliche Stillgewässer ist in seiner derzeitigen Form, Größe und strukturel-

ler Ausbildung zur Förderung der lokalen Amphibien- und Wasserinsek-

tenfauna zu erhalten. 

Sonstige Arten 

Aufgrund der standortökologischen Gegebenheiten muss innerhalb des Betrach-

tungsraumes von Vorkommen weiterer Arten ausgegangen werden, die einen ge-

setzlichen Schutz nach der BArtSchV genießen. Zu nennen sind hier insbesondere 

diverse Groß-Carabidaearten. Da die Großlaufkäfer durchaus mobil sind, können 

auch sie ihre Siedlungsräume schnell verlagern, so dass die anzunehmende Beein-

trächtigungswirkung nicht über deren allgemeines Lebensrisiko hinausgeht. Um je-

doch dafür Sorge zu tragen, dass bei den lokal vorkommenden Groß-Carabiden Indi-

vidualverluste möglichst verhindert werden können, ist die Umsetzung der nachste-
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hend beschriebenen Maßnahmen notwendig,. Speziell an die Bedürfnisse der Groß-

Carabiden angepasste Kompensationsmaßnahmen sind jedoch nicht erforderlich.  

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Notwendige Maßnahme zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

S 05 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von mindestens 15 cm einzuhalten (Igel-Schutz) und auf die Errichtung 

von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen 

(Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Maschenweite von 

mindestens 15 cm zu achten. 
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7. Maßnahmenübersicht 

Um das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) 

BNatSchG zu vermeiden, ist – auf Basis der ermittelten, faunistischen Daten - die 

Durchführung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zwingend. Alle Typbe-

zeichnungen sind der Produktpalette der Firma Schwegler entlehnt; qualitativ und 

funktional gleichwertige Produkte anderer Hersteller wie Hasselfeldt, Vitara u.a. sind 

selbstverständlich ebenso einsetzbar. Die Maßnahmendarstellung erfolgt getrennt 

nach Maßnahmentypen, deren Systematik der artenschutzrechtlichen Betrachtung 

entlehnt ist, wie sich auch die Maßnahmenkennung dort entsprechend wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Habitatschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Gehölz- und Biotopflä-

chen ist eine flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, 

Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahr-

zeugteilen im Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind in den 

Grenzzonen zum Gehölzzug im Westen und zur Brachfläche mit Wasser-

dost-Beständen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 

vorzusehen um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Die Art der 

Umsetzung wird durch eine dafür fachlich qualifizierte Person festgelegt, 

kontrolliert und dokumentiert.  

V 02 Fledermausschonender Gebäudearbeiten: Da einige der lokal erwartbaren 

Fledermausarten vorhandene Quartierpotenziale potenziell als Schlafplät-

ze nutzen können, sind diese vor dem Beginn von Gebäudearbeiten an 

Fassade und Dachstuhl auf schlafende Fledermäuse zu überprüfen  (En-

doskop-Kamera, Ausflugkontrolle, Schwärmkontrolle o.ä.). Sollten hierbei 

Fledermäuse angetroffen werden, ist die jeweilige Einflug-Öffnung mittels 

eines Ventilationsverschlusses zu verschließen. Diese Verschlusstechnik 

darf allerdings nicht während der Wochenstubenphase, also nicht zwi-

schen Anfang Mai und Ende August, angewandt werden. Da eine Nutzung 

als Winterquartier ebenfalls möglich sein kann, dürfen entsprechende Ge-

bäudearbeiten nicht während der Winterruhephase erfolgen – als gesi-

cherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen Landschaftsraum die 

Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenommen (in dieser Zeit 

sind Gebäudearbeiten an Fassade und Dachstuhl bei nachgewiesener 

Überwinterung nicht möglich). Es ist allerdings auch möglich, die Quartier-

potenziale vor Beginn der Wochenstuben- oder Winterruhephase zu ver-

schließen um eine Quartiernutzung perspektivisch auszuschließen (vor-

laufende Besatzkontrolle jedoch unerlässlich; die Verschlusstechnik richtet 

sich dann nach der angetroffenen Situation – vgl. oben). Alle Arbeiten dür-

fen nur durch fachlich qualifizierte Personen durchgeführt werden. Die Er-

gebnisse sind – auch in Hinblick auf C 02 - zu dokumentieren. Über eine 

ggf. erforderliche, bauzeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch 

die Ökologische Baubegleitung zu entscheiden. 
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Hinweis: Die Maßnahme V 02 bezieht sich auf Abriss, Umbau oder Sanie-

rung der Bestandsgebäude oder Teilen davon. 

V 03 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau 

großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vö-

gel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an 

Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder struk-

turierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder 

fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). Eine 

entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit freier 

Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, Wintergär-

ten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem Glasanteil 

> 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere Hinweise zu 

Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem derzeit als 

Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches Bauen mit Glas 

und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RÖSSLER, M. et al., 2022) zu entneh-

men. 

V 04 Weitestgehender Gehölzerhalt: Diese Maßnahme soll primär die gut ent-

wickelten Ufergehölzbestände im Umfeld des Stillgewässers, aber auch 

die neu gepflanzten Bäume entlang der nördlichen Gebietsperipherie bzw. 

nördlich der Blockbebauung ‚Betreutes Wohnen’ sichern. Insgesamt soll 

die Gehölzinanspruchnahme auf das unvermeidliche Minimum begrenzt 

werden. Ein Rückschnitt von Ästen ist hier immer gegenüber einer Fällung 

zu bevorzugen. 

V 05 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme auch für Ziergehölze, kleinräumig ausgebildete 

Gehölzbestände und den Rückschnitt von in das Baufeld hineinragender 

Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch 

eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 

V 06 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbe-

schränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend  
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durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor 

dem Abschieben der Vegetationsdecke sorgfältig durch die ÖBB, auf 

vorhandene Bodennester abgesucht werden; sofern ein Brutgeschäft be-

reits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mit ein-

schließt), müssen die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet 

und der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschoben 

werden. Die UNB erhält in jedem Fall einen Ergebnisbericht. 

V 07 Regelungen für Gebäudearbeiten:  Die im Plangebiet vorhandenen Be-

standsgebäude verfügen über potenziell von synanthrop orientierten Vo-

gelarten nutzbaren Bruthabitatstrukturen. Alle dort perspektivisch anfal-

lenden Arbeiten an der Fassade oder dem Dachstuhl sind daher außer-

halb der Brutzeit durchzuführen, um das Eintreten der Zugriffsverbote 

nach § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden. Über eine ggf. erforderliche, bau-

zeitliche Strukturkompensation ist im Einzelfall durch die Ökologische 

Baubegleitung zu entscheiden. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden 

Gründen nicht einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate un-

mittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine qualifizierte Person auf 

das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen 

Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch  nicht flüggen Jungvö-

geln muss deren Ausfliegen abgewartet werden, um dann unmittelbar den 

Abriss durchzuführen. Die UNB erhält dazu einen Ergebnisbericht. 

V 08 Erhalt des Stillgewässers:  Das sich im Nordwesten des Plangebietes be-

findliche Stillgewässer ist in seiner derzeitigen Form, Größe und strukturel-

ler Ausbildung zur Förderung der lokalen Amphibien- und Wasserinsek-

tenfauna zu erhalten. 

 

CEF-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 
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Kompensationsmaßnahmen: 

K 01 Einbau von Quartiersteinen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziellen) 

Quartierstrukturen an den Bestandsgebäuden durch die geplanten Gebäu-

dearbeiten sind für synanthrop adaptierte Fledermausarten Ersatzquartie-

re in die oberen Hauswandbereiche einzubauen. Deren notwendige Zahl 

wird durch die ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen Zahl 

von Quartierpotenzialen ermittelt. Zu verwenden sind die Typen Winter-

quartier 1 WI / 2 WI, Fassadenröhre 1 FR / 2 FR sowie Wandsystem 3 FE 

oder funktional vergleichbare Typen. Eine Mischung der genannten Typen 

wird ebenso empfohlen, wie ein kolonieartiger Einbau. Ein Einbau in Gara-

genwände ist nur möglich, wenn die hierfür vorgesehenen Fassaden eine 

Mindesthöhe von 3,5 m aufweisen. Die Maßnahme wird gegenüber der 

UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 

K 02 Einbau von Niststeinen: Als Strukturersatz für den Verlust von Bruthabi-

tatstrukturen an den Bestandsgebäuden durch die dort vollzogenen Ge-

bäudearbeiten sind geeignete Hilfsgeräte in die oberen Hauswandbe-

reiche des jeweiligen Neubaus einzubauen. Deren notwendige Zahl wird 

durch die ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffenen Zahl von 

Strukturpotenzialen ermittelt. Zur Unterstützung der unterschiedlichen An-

forderungsprofile der betroffenen Vogelarten sind die Steine gemischt aus 

der Typenpalette 24 (Höhlenbrüter), 26 (Nischenbrüter), 1HE (Nischenbrü-

ter) und 1 SP (Höhlenbrüter) auszuwählen; ein paarweiser oder sogar ko-

lonieartiger Einbau ist sinnvoll um einen Konzentrationseffekt zu erzielen; 

eine Mischung der genannten Typen wird empfohlen. Die Umsetzung der 

Maßnahme erfolgt zeitgleich im Rahmen der Baumaßnahme. Ihre Umset-

zung und die zugehörige Quantifizierung mit Standortdokumentation wer-

den gegenüber der UNB mit einer Vollzugsdokumentation nachgewiesen. 

 

Sonstige Maßnahmen: 

S 01 Ökologische Baubegleitung:  Die Wahrung der  artenschutzrechtlichen Be-

lange sowie die fachlichen Beratung und Begleitung bei der Umsetzung 

und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen, ist 

durch eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Landespflege 

oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

S 03 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das für die Ge-

staltungsmaßnahmen vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) so 
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wie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stam-

men. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle 

(wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

S 04 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die ggf. notwendige Be-

leuchtung – auch bei der Durchführung von Betriebsabläufen - sind aus-

schließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kelvin Farbtempe-

ratur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für 

Insekten zulässig. 

S 05 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden wird empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von mindestens 15 cm einzuhalten (Igel-Schutz) und auf die Errichtung 

von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen 

(Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Maschenweite von 

mindestens 15 cm zu achten. 

 
 
Empfohlene Maßnahmen: 

E 01 Verzicht auf Trassierband: bei allen Abgrenzungen oder Kennzeichnungen 

von räumlichen Grenzen ist auf den Einsatz von Trassierband (Flatter-

band) zu verzichten um Plastikmüll zu vermeiden und dabei vor allem den 

Eintrag von Trassierbandstücken (Plastikmüll) in die umgebende Land-

schaft zu vermeiden. Zur sicheren Abgrenzung sind vor allem Bauzaun-

element, Holzgatter u.ä.  zu verwenden; notwendige Markierungen sind 

durch Holzpflöcke oder Markierungsfarbe herzustellen. 

E 02 Vorhalten einer mobilen Toilette: Zur Vermeidung einer hygienischen Be-

lastung von Habitatkomplexen (bspw. der Weschnitz), ist es notwendig für 
die gesamte Zeit der Bautätigkeiten eine mobile Toilette bereit zu stellen.  

E 03 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fle-

dermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und 

auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungs-

maßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten – 

über das verpflichtende Maß (K 01) hinaus - nutzbare Quartierstrukturen 

vorgesehen werden. Vorgeschlagen werden entsprechende Holzverscha-

lungen oder alternativ das Aufhängen von  Fledermauskästen bzw. der 

Einbau weiterer Quartiersteine.   
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Tabellarische Auflistung der Artenschutz-Maßnahmen 

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp 

Säugetiere (allg.) Sicherung von Austauschfunktionen S 05 Empfehlung 

Fledermäuse Fledermausschonende Gebäudearbeiten V 02 Vermeidung 

 Einbau von Quartiersteinen K 01 Kompensation 

 Quartierschaffung für Fledermäuse E 03 Empfehlung 

Vögel Minderung des Vogelschlags an spiegeln-
den und transparenten Fronten 

V 03 Vermeidung 

 Weitestgehender Gehölzerhalt  V 04 Vermeidung 

 Beschränkung der Rodungszeit  V 05 Vermeidung 

 Regelungen zur Baufeldfreimachung V 06 Vermeidung 

 Regelungen für Gebäudearbeiten V 07 Vermeidung 

 Einbau von Niststeinen K 02 Kompensation 

Allgemein Habitatschutz V 01 Vermeidung 

 Erhalt des Stillgewässers V 08 Vermeidung 

 Ökologische Baubegleitung S 01 Sonstige 

 Verschluss von Bohrlöchern S 02 Empfehlung 

 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- 
und Saatgut  

S 03 Sonstige 

 Minimierung von Lockeffekten bei Insekten S 04 Empfehlung 

 Verzicht auf Trassierband E 01 Empfehlung 

 Vorhalten einer mobilen Toilette E 02 Empfehlung 
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Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz2 

Kennung J F M A M J J A S O N D 

K 01 Abhängig vom Baufortschritt 

K 02 Abhängig vom Baufortschritt 

V 01             

V 02*             
Ü    W W W W    Ü 

V 03             

V 04             

V 05             

V 06**             

V 07**             

V 08             

 

Legende  Verbotsphase  Umsetzungsphase  Vorzugsphase 

 
*  Maßnahmenalternative möglich 
**  Maßnahmenalternative während der Brutzeit möglich 
Ü wenn Überwinterung nachgewiesen 

W wenn Wochenstube nachgewiesen 

 

  

                                                

2
  Alle Maßnahmen deren Umsetzung ohne zeitliche Relevanz für die artenschutzrechtlichen Belange 

der geprüften Arten ist, finden hierbei keine Berücksichtigung  
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8. Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-

gab sich das Erfordernis für die Haselmaus und für die Teilgruppe der Gebäudequar-

tiere bevorzugenden Fledermausarten sowie für 25 Vogelarten eine artenschutz-

rechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die Teilgruppe der Fledermäuse sowie für 

sieben Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszu-

stand und für zwei Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-schlechten Erhal-

tungszustand erfolgte dabei eine spezifische, formale Artenschutzprüfung.  

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-

gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-

tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 

europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-

lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 

für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeer-

fordernis. 

 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 

aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung 

entsprechender Maßnahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 

keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten Nutzungsänderung 

im begutachteten Bereich ‚An der Ellenbacher Straße (2. Änderung)‘ kann daher aus 

fachlicher und artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

 
Artenschutzbeitrag erstellt: 

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 03. Dezember 2025 

 

 

 

Dr. Jürgen Winkler 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs. :  Absatz 

Az : Aktenzeichen 

BArtSchV :  Bundesartenschutzverordnung 

BE-Fläche : Baustelleneinrichtungs-Fläche 

BfU : Büro für Umweltplanung 

BNatSchG : Bundesnaturschutzgesetz 

BVerwG : Bundesverwaltungsgericht 

DIN : Deutsche Industrienorm 

FENA : Forsteinrichtung und Naturschutz 

FFH-RL : Flora Fauna Habitat-Richtlinie 

ggf.  : gegebenenfalls 

i.V.m. : in Verbindung mit 

km : Kilometer 

m : Meter 

Nr : Nummer 

ÖBB : Ökologische Baubegleitung 

Tel. : Telefon 

TK : Topographische Karte 

u.a. :  und andere 

UNB : Untere Naturschutzbehörde 

vgl. : vergleiche 

VSW : Vogelschutzwarte 

z.T.  :  zum Teil 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 

Teilgruppe Fledermäuse  

Arten mit Bindung an Gebäude-Quartiere (Gruppenbetrachtung) 

Teilgruppe Vögel  

Elster (Pica pica) 

Fitis (Phylloscopus trochilus) 
Girlitz (Serinus serinus) 

Goldammer (Emberiza citrinella) 
Grünfink (Carduelis chloris) 

Mäusebussard (Buteo buteo) 
Star (Sturnus vulgaris) 
Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 
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Teilgruppe Fledermäuse  

Durch das Vorhaben betroffene Art: Gebäudequartiere bevorzugende  

Fledermausarten - Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 entfällt 

 entfällt 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Betroffen sind nur Arten, die ihre Wochenstuben oder 
Schlafplätze an bzw. in Gebäuden anlegen; im betroffe-
nen Landschaftsraum sind dies Arten wie Mückenfleder-
maus, Breitflügelfledermaus sowie Zwergfledermaus  

Verbreitung entfällt (Gruppenbetrachtung) 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Im Plangeltungsbereich befinden sich mehrere Gebäude 
und Bauwerke, für die ein Vorkommen von Quartierpoten-
zialen für synanthrop orientierte Fledermausarten anzu-
nehmen ist. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Abriss, Umbau oder Sanierung 
der Bestandsgebäude kommt es zum 
Verlust potenziell nutzbarer Gebäude-
quartiere  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Gebäudearbeiten sind auch ohne das 
begutachtete Vorhaben jederzeit mög-
lich  

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Es ist davon auszugehen, dass die im 
Umfeld vorhandenen Quartierpoten-
ziale (Mangelstrukturen) schon von 
Konkurrenten besetzt sind, so dass 
ein struktureller Ersatz notwendig wird 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein Als struktureller Ersatz für verlorenge-
hende Quartierpotenziale sind in die 
Neubauten Quartiersteine einzubauen 
(K 01) 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Gebäudequartiere bevorzugende  

Fledermausarten - Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Bei allen Arbeiten (Abriss, Um-
bau, Sanierung) an den im Plan-
gebiet vorhandenen Gebäude  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Fledermausschonende Durchfüh-
rung dieser Arbeiten (V 02) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Quartierpotenziale im Bereich der 
Bestandsgebäude unterliegen 
aktuell vergleichbaren Belastun-
gen durch die bestehende Nut-
zung, so dass mit keiner erhebli-
chen Steigerung durch das Vor-
haben zu rechnen ist. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Gebäudequartiere bevorzugende  

Fledermausarten - Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Teilgruppe Vögel  

Durch das Vorhaben betroffene Art: Elster (Pica pica) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet in der offenen Landschaft mit eingestreuten Hecken, 
Feldgehölzen u.ä.; oft auch in Dörfern, Parks und Gärten; 
meidet dabei geschlossene Waldflächen; als Nahrung wer-
den überwiegend Würmer, Schnecken und Insekten, aber 
auch Jungvögel, Mäuse und Amphibien genommen; typi-
sches überdachtes, kugelförmiges Reisignest mit seitli-
chem Eingang hoch in Bäumen, seltener in Gebüschen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2025 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund 
der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit dem 
fehlenden Neststandort wird die Elster als Nahrungsgast 
eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Neststandorte/Bruthabitate 
der Elster nachweisbar; nur Gastvo-
gelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Elster (Pica pica) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 03)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die Art ist an das anthropogene 
Umfeld angepasst und gilt als 
weitgehend unempfindlich ge-
genüber anthropogen verur-
sachten Störreizen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obenge-
nannte Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Bewohner lichter Laub- und Mischwälder, aber auch Sied-
ler in Weidengebüschen, baumbestandenen Feuchtgebie-
ten und an Gewässerufern; Insekten- und Spinnenfresser; 
Bodenbrüter mit typischem überdachte Nest aus Gras und 
Moos (‚Backofennest‘); Zugvogel, erscheint aber bereits 
Ende März/Anfang April in Deutschland. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Situation ist ein Brutvorkommen 
des Fitis innerhalb des Plangebietes nicht auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in die Bodenvegeta-
tion kann zum Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Baufeldfreima-
chung außerhalb der Brutzeit vorzu-
nehmen. Zu dieser Zeit hat der Fitis 
sein Nest bereits verlassen. Da er als 
Bodenbrüter jedes Jahr ein neues 
Nest baut, verliert das Nest nach dem 
Verlassenwerden seine Eigenschaft 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, so 
dass durch die Bauzeitenregelung (V 
06) auch die Zerstörung aktuell ge-
nutzter Nester ausgeschlossen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Fitis beschädigt oder zerstört 
werden, sind im funktionalen Umfeld 
hinreichend geeignete Bruthabitat-
strukturen für die Anlage eines neuen 
Nestes vorhanden, so dass die ökolo-
gische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt bleibt.  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in die Vegetationsschicht an 
dem Ort des Nestes sowie durch 
Kollisionen mit großen Glasfas-
saden oder spiegelnden Flächen 
kann es zu Verletzungen oder 
gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 03) sowie Bauzeiten-
regelung für die Baufeldfreima-
chung oder vorlaufende Kontrolle  
(V 06) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Potenzielle Reviere können aus 
strukturellen und störökologi-
schen Gründen nur  in den nörd-
lichen und östlichen Randberei-
chen des Plangebietes liegen; 
eine Verlagerung des Reviers 
aus dem Plangebiet in störungs-
arme Ausweichbezirke ist daher 
anzunehmen, da diese im funkti-
onalen Umfeld des aktuell geleg-
ten Siedlungsraums der Art  in 
hinreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) – Fortsetzung … 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und in menschlichen 
Umfeld (Parks, Alleen, Gärten) aber auch an Waldrändern 
und Hecken; Heckenbrüter. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Situation und den entsprechen-
den Hinweisen ist ein Brutvorkommen des Girlitzes inner-
halb des Plangebietes nicht auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in den Gehölzbe-
stand  kann zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Gehölzrodung 
außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. 
Zu dieser Zeit hat der Girlitz sein Nest 
bereits verlassen. Da er jedes Jahr ein 
neues Nest baut, verliert das Nest 
nach dem Verlassenwerden seine 
Eigenschaft als Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG, so dass durch die Rege-
lung der Rodungszeit (V 05) und die 
Maßnahmen zum Gehölzerhalt und 
Gehölzschutz (V 01 und V 04) auch 
die Zerstörung aktuell genutzter Nes-
ter ausgeschlossen wird.  

  



2. Änderung Bebauungsplan FÜ 60 ‚An der Ellenbacher Straße‘  Gemeinde Fürth   

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kerngemeinde   

 
    Büro für Umweltplanung       64668 Rimbach 65 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Girlitzes beschädigt oder 
zerstört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt; zu-
dem dringt der Girlitz auch in Sied-
lungsbereiche vor und wird demnach 
auch durchaus zukünftig im Pla-
nungsraum nutzbare Bruthabitatstruk-
turen vorfinden und nutzen 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Durch Rodung der im Betrach-
tungsraum vorhandenen Baum-
gehölze sowie durch Kollisionen 
mit großen Glasfassaden oder 
spiegelnden Flächen kann es zu 
Verletzungen oder gar Tötungen 
kommen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 03) sowie eine Be-
schränkung der Rodungszeit und 
Maßnahmen zum Gehölzerhalt 
und Gehölzschutz (V 01, V 04 
und V 05).  

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische 
Belastungsintensität wird im 
Siedlungsraum der Art nicht in 
erheblichem Maße erhöht; zu-
dem zeigt die Art synanthrope 
Tendenzen und dringt bis in die 
Hausgärten vor. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet vorwiegend in offenem Gelände mit Bäumen und 
Büschen, aber auch an Waldrändern und in Schlagfluren; 
die Goldammer legt ihr Nest meist auf dem Boden an (Bo-
denbrüter), selten nur bodennah im Gestrüpp; als Bauma-
terial werden Halme, Würzelchen, Flechten und Moos ge-
nommen; innen sind die Nester mit Hälmchen und Haaren 
ausgepolstert; Stand- und Strichvogel der im Winter oft in 
großen Gesellschaften umherstreift. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Situation und den entsprechen-
den Hinweisen in den verfügbaren Altdaten ist ein Brutvor-
kommen der Goldammer innerhalb des Plangebietes nicht 
auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in die Bodenvegeta-
tion kann zum Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Baufeldfreima-
chung außerhalb der Brutzeit vorzu-
nehmen. Zu dieser Zeit hat die Gold-
ammer ihr Nest bereits verlassen. Da 
sie als Bodenbrüter jedes Jahr ein 
neues Nest baut, verliert das Nest 
nach dem Verlassenwerden seine Ei-
genschaft als Fortpflanzungs- und Ru-
hestätte i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG, so dass durch die Bauzei-
tenregelung (V 06) auch die Zerstö-
rung aktuell genutzter Nester ausge-
schlossen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten der Goldammer beschädigt oder 
zerstört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt.  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in die Vegetationsschicht an 
dem Ort des Nestes sowie durch 
Kollisionen mit großen Glasfas-
saden oder spiegelnden Flächen 
kann es zu Verletzungen oder 
gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 03) sowie Bauzeiten-
regelung für die Baufeldfreima-
chung oder vorlaufende Kontrolle  
(V 06) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Potenzielle Reviere können aus 
strukturellen und störökologi-
schen Gründen nur  in den nörd-
lichen und östlichen Randberei-
chen des Plangebietes liegen; 
eine Verlagerung des Reviers 
aus dem Plangebiet in störungs-
arme Ausweichbezirke ist daher 
anzunehmen, da diese im funkti-
onalen Umfeld des aktuell geleg-
ten Siedlungsraums der Art  in 
hinreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) – Fortsetzung … 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig lichte Mischwälder oder Waldränder, aber 
auch Hecken, Parks und Obstgärten; die lockeren Nester 
werden meist halbhoch in Büschen und Bäumen angelegt 
(kleiner Baumfreibrüter); mehrbrütig zwischen April und 
August.  

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Situation und den entsprechen-
den Hinweisen in den verfügbaren Altdaten ist ein Brutvor-
kommen des Grünfinks innerhalb des Plangebietes nicht 
auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in den Gehölzbe-
stand  kann zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Gehölzrodung 
außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. 
Zu dieser Zeit hat der Grünfink sein 
Nest bereits verlassen. Da er jedes 
Jahr ein neues Nest baut, verliert das 
Nest nach dem Verlassenwerden sei-
ne Eigenschaft als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG, so dass durch die Rege-
lung der Rodungszeit (V 05) und die 
vorgesehenen Maßnahmen zum Ge-
hölzerhalt und -schutz (V 01, V 04) 
auch die Zerstörung aktuell genutzter 
Nester ausgeschlossen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Grünfinks beschädigt oder 
zerstört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt; zu-
dem dringt der Grünfink auch in anth-
ropogen überprägte Bereiche vor und 
wird demnach auch durchaus zukünf-
tig im Planungsraum nutzbare Brut-
habitatstrukturen vorfinden und nut-
zen  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in die Vegetationsschicht 
an dem Ort des Nestes sowie 
durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Rodungszeitenregelung und flan-
kierende Maßnahmen zum Ge-
hölzschutz (V 01, V 04, V 05) so-
wie Vorgaben zur Minderung des 
Vogelschlagrisikos an spiegeln-
den Flächen (V 03) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die Art zeigt durchaus auch syn-
anthrope Tendenzen und brütet 
gerne in Gärten und Parks, bzw. 
nutzt Gehölze in den Freiflächen 
als Sing- und Ansitzwarten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) – Fortsetzung … 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)   ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Horststandorte werden vorzugsweise Laub-, seltener 
Nadelbäume ausgewählt; der Horst wird dabei in 8 bis 20 
m Höhe angelegt und besteht im Unterbau aus starken 
Ästen. Hauptbeutetiere sind verschiedene Mäusearten, 
aber auch Ratten, Spitzmäuse, Feldhamster, Jungfasane, 
junge Kaninchen u.a.m. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Be-
gehung (2025) für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten (fehlender Horst-
standort) in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird 
der Mäusebussard als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate des Mäuse-
bussards nachweisbar; nur Gastvo-
gelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Kein Horststandort im geplanten 
Eingriffsraum, weshalb auch kei-
ne Gelege oder Nestlinge betrof-
fen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb 
der störökologisch bedeutsamen 
Wirkzone 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris) 

Blatt 3 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 3 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise In seinem Vorkommen auf das Vorhandensein von natür-
lichen Baumhöhlen, Spechthöhlen oder Nistkästen ange-
wiesen (Höhlenbrüter) – daher meist in Laub- und Misch-
wald, Parks, Gärten oder offenem Kulturland mit einge-
streuten Bäumen vorkommend;   als Nahrung dienen so-
wohl Schnecken, Insekten und Würmer, aber auch (Bee-
ren-) Obst; 1-2 Bruten zwischen April und Juli; Teilzieher.  

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend  

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen des Stars  wurden im Rahmen der aktuellen 
Begehung (2025) nachgewiesen;  aufgrund der Beobach-
tungsdaten und der strukturellen Situation (Fehlen von 
Baumhöhlen oder Nisthilfen) wird der Star als Nahrungs-
gast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im geplanten Eingriffsraum ist kein 
Bruthabitat des Stars betroffen.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris) 

Blatt 3 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Glas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 03)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Der Vorhabensbereich besitzt 
derzeit keine der gelisteten Funk-
tionen für den Star. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig offenes Gelände mit eingestreuten Ge-
hölzstrukturen oder Waldränder, aber auch lichte Wälder, 
Parks und Obstgärten; die Nester werden immer relativ 
hoch, oft in Astgabeln weit außen von Seitenzweigen ange-
legt (kleiner Baumfreibrüter) 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Situation und den entsprechen-
den Hinweisen in den verfügbaren Altdaten ist ein Brutvor-
kommen des Stieglitzes innerhalb des Plangebietes nicht 
auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in den Gehölzbe-
stand  kann zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Gehölzrodung 
außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. 
Zu dieser Zeit hat der Stieglitz sein 
Nest bereits verlassen. Da er jedes 
Jahr ein neues Nest baut, verliert das 
Nest nach dem Verlassenwerden 
seine Eigenschaft als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG, so dass durch die Rege-
lung der Rodungszeit (V 05) und die 
Maßnahmen zum Gehölzerhalt und 
Gehölzschutz (V 01 und V 04) auch 
die Zerstörung aktuell genutzter Nes-
ter ausgeschlossen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Stieglitzes beschädigt oder 
zerstört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt; zu-
dem dringt der Stieglitz auch in Sied-
lungsbereiche vor und wird demnach 
auch durchaus zukünftig im Pla-
nungsraum nutzbare Bruthabitatstruk-
turen vorfinden und nutzen 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Durch Rodung der im Betrach-
tungsraum vorhandenen Baum-
gehölze sowie durch Kollisionen 
mit großen Glasfassaden oder 
spiegelnden Flächen kann es zu 
Verletzungen oder gar Tötungen 
kommen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 03) sowie eine Be-
schränkung der Rodungszeit und 
Maßnahmen zum Gehölzerhalt 
und Gehölzschutz (V 01, V 04 
und V 05).  

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die vorhandene störökologische 
Belastungsintensität wird im 
Siedlungsraum der Art nicht in 
erheblichem Maße erhöht; zu-
dem zeigt die Art synanthrope 
Tendenzen und dringt bis in die 
Hausgärten vor. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Jagdhabitat benötigt der Turmfalke offene Flächen mit 
möglichst niedriger Vegetation um seine Beutetiere (Heu-
schrecken, Kleinsäuger, Eidechsen, Amphibien, Bodenvö-
gel u.a.) optisch erfassen zu können. Diesbezügliche Ide-
alhabitate stellen Grünland, vegetationsarme Brachen und 
Weideland dar. Als Bruthabitate werden bei uns fast aus-
schließlich geeignete Gebäudestandorte (Kirchtürme, Mas-
ten u.ä.) oder spezifische Nisthilfen, tlw. sogar auf Stangen 
montiert, ausgewählt; teilweise werden aber auch alte 
Nester größerer Baumfreibrüter wie Rabenkrähe, Elster 
oder Mäusebussard für den Neststandort genutzt. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen des Turmfalken wurden im Rahmen der Bege-
hung (2025) für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten (fehlender Horst-
standort) in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird 
der Turmfalke als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate des Turmfal-
ken nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Kein Horststandort im geplanten 
Eingriffsraum, weshalb auch kei-
ne Gelege oder Nestlinge betrof-
fen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb 
der störökologisch bedeutsamen 
Wirkzone 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 


